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Text 

§ 827. (1) Die begonnene Gefahr läuft für den Versicherer während der bedungenen Zeit oder der 
versicherten Reise ununterbrochen fort. Der Versicherer trägt insbesondere die Gefahr auch während des 
Aufenthalts in einem Not- oder Zwischenhafen und im Falle der Versicherung für die Hinreise und 
Rückreise während des Aufenthalts des Schiffes in dem Bestimmungshafen der Hinreise. 

(2) Müssen die Güter einstweilen gelöscht werden oder wird das Schiff zur Ausbesserung an das 
Land gebracht, so trägt der Versicherer die Gefahr auch für die Zeit, während welcher sich die Güter oder 
das Schiff am Lande befinden. 


